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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Martin Stümpfig, Ludwig 
Hartmann, Claudia Köhler, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Stephanie 
Schuhknecht, Dr. Markus Büchler, Patrick Friedl, Barbara Fuchs, Mia Goller, 
Christian Hierneis, Paul Knoblach, Ursula Sowa, Laura Weber und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Gesetzes 
über wirtschafts- und vergaberechtliche Vorschriften und der Zuständigkeitsver-
ordnung 
hier: Freie Mittelverwendung durch die Gemeinden zur Akzeptanzsteigerung der 

erneuerbaren Energien und Beteiligung der Menschen vor Ort 
(Drs. 19/4433) 

Der Landtag wolle beschließen: 

In § 1 Nr. 2 wird Art. 24 wie folgt geändert: 

1. Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die beteiligungsberechtigten Gemeinden haben die aus einer abgeschlosse-
nen Beteiligungsvereinbarung erzielten Mittel zur Steigerung der Akzeptanz für 
Windenergieanlagen beziehungsweise Photovoltaik-Freiflächenanlagen einzuset-
zen.“ 

2. Folgender Abs. 4 wird angefügt: 

„(4) 1Neben der Ausgleichsabgabe hat der Vorhabenträger eine Offerte für eine 
Eigenkapitalbeteiligung in Form eines Nachrangdarlehens an die beteiligungsbe-
rechtigten Personen abzugeben. 2Die Offerte ist spätestens bis zur Inbetriebnahme 
der ersten Windenergieanlage oder der Photovoltaik-Freiflächenanlage aus dem 
Vorhaben anzubieten. 3Die Mindestanlagesumme für die beteiligungsberechtigten 
Personen darf 500 € nicht übersteigen. 4Eine Zeichnung von Nachrangdarlehen für 
Windenergieprojekte ist für jede beteiligungsberechtigte Person maximal in einer 
Höhe von 25 000 €, für Photovoltaik-Freiflächenanlagen in einer Höhe von maximal 
12 500 € möglich. 5Das Beteiligungsvolumen am Nachrangdarlehen entspricht min-
destens 15 % der Investitionssumme des jeweiligen Vorhabens. 6Die zu offerie-
rende Verzinsung des Nachrangdarlehens hat mindestens der Festlegung der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau im Rahmen des Programms „Erneuerbare Ener-
gien – Standard“ bei einer Laufzeit von zehn Jahren sowie Preisklasse D in der je-
weils aktuell gültigen Fassung zu entsprechen. 7Stichtag für das Nachrangdarlehen 
ist 90 Tage vor der geplanten Emission. 8Das Nachrangdarlehen muss eine Laufzeit 
von zehn Jahren haben. 9Der Vorhabenträger stellt die gesetzlich notwendigen An-
lageinformationen entsprechend der gewählten Beteiligungsform zur Verfügung. 
10Die Vorgaben gemäß dem Vermögensanlagengesetz bleiben unberührt.“ 
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Begründung: 

Zu Nr. 1 

Die im Rahmen der Ausgleichsabgabe von der Staatsregierung vorgeschlagene Mittel-
verwendung beschränkt die Gemeinden auf unnötige Weise. Mit den in Art. 24 Abs. 2 
vorgeschlagenen Vorgaben werden den Gemeinden strenge Vorgaben zur Mittelver-
wendung gegeben. So sollen mit den Mitteln der Ausgleichsabgabe die Reduzierung 
des Energieverbrauchs oder die Energiekosten finanziert werden. Allerdings hat eine 
Gemeinde auf den Energieverbrauch sowie die Energiekosten ihrer Bürgerinnen und 
Bürger oftmals keinen oder kaum Einfluss. 

Statt dieser bürokratischen Vorgaben sollte der Gemeinde daher freier Entscheidungs-
spielraum überlassen werden, wie sie die Gelder vor Ort einsetzt. Die Sanierung des 
kommunalen Schwimmbads, finanziert durch örtliche Windräder, sollte ebenso möglich 
sein wie eine mögliche Senkung der gemeindlichen Abgaben für die Bürgerinnen und 
Bürger, da beides zu einer höheren Akzeptanz der erneuerbaren Energien führt. 

Zu Nr. 2 

Neben einer Zahlung an die beteiligungsberechtigten Gemeinden von 0,3 ct/kWh ist 
den Bürgerinnen und Bürgern ein Nachrangdarlehen anzubieten. Somit wird sicherge-
stellt, dass zusätzlich zu einer direkten Zahlung an die Kommune eine Beteiligung der 
Menschen vor Ort ermöglicht wird. Zudem wird ein weiterer Anreiz für den Vorhaben-
träger geschaffen, eine passgenaue Beteiligungsvereinbarung mit den Beteiligungsbe-
rechtigten vor Ort zu schließen und nur in Ausnahmesituationen eine verpflichtende 
Ausgleichszahlung sowie ein Nachrangdarlehen anbieten zu müssen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und 
Digitalisierung 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 19/4433 

zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über wirtschafts- und vergabe-
rechtliche Vorschriften und der Zuständigkeitsverordnung 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Martin Stümpfig u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/4816 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Ge-
setzes über wirtschafts- und vergaberechtliche Vorschriften und der Zustän-
digkeitsverordnung 
hier: Passgenaue Bürgerbeteiligungsmodelle ermöglichen und Bürokratie 
abbauen 
(Drs. 19/4433) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Martin Stümpfig u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/4817 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Ge-
setzes über wirtschafts- und vergaberechtliche Vorschriften und der Zustän-
digkeitsverordnung 
hier: Freie Mittelverwendung durch die Gemeinden zur Akzeptanzsteigerung 
der erneuerbaren Energien und Beteiligung der Menschen vor Ort 
(Drs. 19/4433) 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Florian von Brunn, Holger Grießham-
mer, Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 19/5426 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Ge-
setzes über wirtschafts- und vergaberechtliche Vorschriften und der Zustän-
digkeitsverordnung 
hier: Weniger Bürokratie für kommunale erneuerbare Energieprojekte im 
Heimatort 
(Drs. 19/4433) 
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5. Änderungsantrag der Abgeordneten Florian Streibl, Felix Locke, Jo-
sef Lausch u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), 
Kerstin Schreyer, Martin Wagle, Dr. Stefan Ebner u.a. CSU 

Drs. 19/7919 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Ge-
setzes über wirtschafts- und vergaberechtliche Vorschriften und der Zustän-
digkeitsverordnung 
(Drs. 19/4433) 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen durchgeführt werden: 

§ 1 wird wie folgt geändert: 

1. Nr. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Art. 21 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In den Nrn. 1 und 2 wird die Angabe „Windenergie- und Photovoltaik-
Freiflächenanlagen“ jeweils durch die Angabe „Anlagen“ ersetzt. 

bb) Nach Nr. 3 wird folgende Nr. 4 eingefügt: 

„4. Anlagen, für die kein Gebot in einem Ausschreibungsverfahren der 
Bundesnetzagentur abgegeben oder kein Zuschlag erteilt wurde,“. 

cc) Die bisherigen Nrn. 4 und 5 werden die Nrn. 5 und 6. 

dd) Die bisherige Nr. 6 wird Nr. 7 und die Angabe „oder“ am Ende wird ge-
strichen. 

ee) Nach Nr. 7 wird folgende Nr. 8 eingefügt: 

„8. Anlagen, deren Zulässigkeit durch vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan im Sinne von § 12 BauGB bestimmt wird, wenn bis zum 
Ablauf des …[einfügen: Tag vor dem Inkrafttreten nach § 3] der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan in Kraft getreten ist, oder“. 

ff) Die bisherige Nr. 7 wird Nr. 9. 

b) Art. 22 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) 1Befinden sich die Anlagen auf einem gemeindefreien Gebiet, gilt für 
die Anwendung der Art. 21, 23 und 25 auch der Landkreis, dem das gemein-
defreie Gebiet nach Art. 7 der Landkreisordnung (LKrO) zugeteilt ist, als be-
teiligungsberechtigt. 2Art. 26 gilt entsprechend.“ 

 

c) Art. 23 wird wie folgt gefasst: 

„Art. 23 

Gemeindebeteiligung 

(1) 1Der Vorhabenträger hat die beteiligungsberechtigten Gemeinden an-
gemessen an dem Vorhaben zu beteiligen. 2Die Beteiligung hat mit Inbetrieb-
nahme der ersten Anlage des Vorhabens zu erfolgen und ist mindestens 
20 Jahre, längstens jedoch bis zur endgültigen Außerbetriebnahme der An-
lage zu leisten. 

(2) 1Als angemessen gilt eine Beteiligung nach Abs. 1, die sich wertmäßig 
an der Ausgleichsabgabe orientiert; Vorhabenträger und Gemeinden können 
eine Direktzahlung oder auch andere Beteiligungsmodelle vereinbaren. 2Als 
angemessene Beteiligung nach Abs. 1 gilt auch, wenn eine Beteiligung nach 
§ 6 EEG 2023 in Höhe von insgesamt 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die tat-
sächlich eingespeiste Strommenge angeboten wird.“ 

d) Nach Art. 23 wird folgender Art. 24 eingefügt: 
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„Art. 24 

Bürgerbeteiligung 

(1) Der Vorhabenträger soll auch den Einwohnerinnen und Einwohnern der 
beteiligungsberechtigten Gemeinden ein Angebot zur Beteiligung an dem 
Vorhaben unterbreiten. 

(2) Hierfür können insbesondere folgende Möglichkeiten der Beteiligung 
vorgesehen werden: 

1. eine Beteiligung an der Projektgesellschaft des Vorhabens, 

2. die finanzielle, gesellschaftsrechtliche oder anderweitige Beteiligung von 
Bürgerenergiegesellschaften beziehungsweise Genossenschaften, 

3. das Angebot über den Kauf einer oder mehrerer Anlagen oder Anlagen-
teile, 

4. die finanzielle Beteiligung über Anlageprodukte, 

5. vergünstigte lokale Stromtarife oder Sparprodukte, 

6. die Finanzierung gemeinnütziger Stiftungen oder Vereine oder 

7. die Bereitstellung einer Ladeinfrastruktur für Elektromobilität.“ 

e) Der bisherige Art. 24 wird Art. 25 und wie folgt gefasst: 

„Art. 25 

Ausgleichsabgabe 

(1) 1Solange der Vorhabenträger seinen Verpflichtungen nach Art. 23 
Abs. 1 und 2 nicht oder nicht in vollem Umfang nachkommt, kann dieser durch 
Bescheid der jeweiligen beteiligungsberechtigten Gemeinde zur Zahlung ei-
ner Ausgleichsabgabe verpflichtet werden. 2Ein Bescheid kann frühestens 
nach Inbetriebnahme der ersten Anlage des Vorhabens erlassen werden. 

(2) 1Die Ausgleichsabgabe beträgt insgesamt höchstens 0,3 Cent pro Ki-
lowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge. 2Der Bemessungs-
zeitraum für die Zahlung der Ausgleichsabgabe beginnt ab dem Zeitpunkt, ab 
dem der Vorhabenträger seinen Verpflichtungen nach Art. 23 Abs. 1 und 2 
nicht oder nicht in vollem Umfang nachkommt. 3Er endet mit dem Zeitpunkt, 
ab dem der Vorhabenträger seinen Verpflichtungen nach Art. 23 Abs. 1 und 2 
in vollem Umfang nachkommt, spätestens jedoch nach 20 Jahren ab Inbe-
triebnahme der ersten Anlage des Vorhabens. 4Die Aufteilung der Ausgleichs-
abgabe erfolgt anhand des Verhältnisses der Anteile der Gemeindegebiete 
an der Gesamtfläche des Umkreises nach § 6 Abs. 2 EEG 2023; für Photo-
voltaik-Freiflächenanlagen gilt dies entsprechend. 5Bei mehreren beteili-
gungsberechtigten Gemeinden kann auf die Festsetzung einer Ausgleichsab-
gabe anteilig nach Satz 4 durch einzelne beteiligungsberechtigte Gemeinden 
verzichtet werden. 6Der Vorhabenträger hat die zum Erlass eines Bescheides 
nach Satz 1 erforderlichen Auskünfte zu erteilen.“ 

f) Nach Art. 25 wird folgender Art. 26 eingefügt: 

„Art. 26 

Mittelverwendung 

Die Gemeinden haben die Mittel nach den Art. 23 und 25 zur Steigerung 
der Akzeptanz für Windenergie- und Photovoltaik-Freiflächenanlagen bei ih-
ren Einwohnerinnen und Einwohnern einzusetzen.“ 

2. In Nr. 4 wird die Angabe „Art. 25“ durch die Angabe „Art. 27“ ersetzt.  

Berichterstatter: Josef Lausch 
Mitberichterstatter: Martin Stümpfig 
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II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, 
Energie, Medien und Digitalisierung federführend zugewiesen. Der Ausschuss 
für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Gesetzentwurf mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf und die Änderungsan-
träge Drs. 19/4816, Drs. 19/4817, Drs. 19/5426 und Drs. 19/7919 in seiner 
34. Sitzung am 9. Oktober 2025 beraten. Die Änderungsanträge Drs. 19/5424, 
Drs. 19/5425, Drs. 19/5427 und Drs. 19/5428 wurden in dieser Sitzung von der 
antragstellenden Fraktion zurückgezogen. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
mit den in I. enthaltenen Änderungen Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/7919 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/5426 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/4816 und 19/4817 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
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3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Gesetzentwurf und 
die Änderungsanträge Drs. 19/4816, Drs. 19/4817, Drs. 19/5426 und Drs. 
19/7919 in seiner 78. Sitzung am 12. November 2025 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zu g e s t im m t .  
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/7919 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zu g e s t im m t .  
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/5426 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/4816 und 19/4817 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 19/4816, Drs. 19/4817, Drs. 
19/5426 und Drs. 19/7919 in seiner 35. Sitzung am 27. November 2025 endbe-
raten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zu g e s t im m t  mit 
der Maßgabe, dass 

1. in § 1 Nr. 2 Art. 21 Abs. 2 Nr. 7 nach der Angabe „genommen“ die Angabe 
„wurden“ eingefügt wird, 

2. in § 2 das Vollzitat der Zuständigkeitsverordnung wie folgt angepasst wird: 

„Die Angabe  
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„die zuletzt durch § 13 Abs. 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. 
S. 619), durch § 3 der Verordnung vom 3. Dezember 2024  
(GVBl. S. 643), durch Verordnung vom 3. Dezember 2024 (GVBl. S. 645) 
und durch Verordnung vom 2. Dezember 2024 (GVBl. S. 654) geändert wor-
den ist.“ 

wird durch die Angabe 

„die zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 21. November 2025 
(GVBl. S. 570) und durch die Verordnung vom 25. November 2025  
(GVBl. S. 579) geändert worden ist“ 

ersetzt, 

3. in den Platzhalter von § 3 als Datum des Inkrafttretens der „1. Januar 2026“ 
und in die Platzhalter von § 1 Nr. 2, hier in Art. 21 Abs. 2 Nr. 7, 8 und 9 je-
weils der „31. Dezember 2025“ eingesetzt wird. 

 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/7919 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zu g e s t im m t .  
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/5426 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/4816 und 19/4817 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Stephanie Schuhknecht 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

1. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Martin Stümpfig u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/4816, 19/9097 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Ge-
setzes über wirtschafts- und vergaberechtliche Vorschriften und der Zustän-
digkeitsverordnung 
hier: Passgenaue Bürgerbeteiligungsmodelle ermöglichen und Bürokratie 

abbauen 
(Drs. 19/4433) 

A b l e h n u n g  

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Martin Stümpfig u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/4817, 19/9097 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Ge-
setzes über wirtschafts- und vergaberechtliche Vorschriften und der Zustän-
digkeitsverordnung 
hier: Freie Mittelverwendung durch die Gemeinden zur Akzeptanzsteigerung 

der erneuerbaren Energien und Beteiligung der Menschen vor Ort 
(Drs. 19/4433) 

A b l e h n u n g  

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Florian von Brunn, Holger Grießhammer, 
Volkmar Halbleib u. a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 19/5426, 19/9097 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Ge-
setzes über wirtschafts- und vergaberechtliche Vorschriften und der Zustän-
digkeitsverordnung 
hier: Weniger Bürokratie für kommunale erneuerbare Energieprojekte im Hei-

matort 
(Drs. 19/4433) 

A b l e h n u n g  
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Die Präsidentin  

I.V. 

Ludwig Hartmann 

IV. Vizepräsident 
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